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Hygiene- und Maßnahmenkonzept zur Durchführung von 
Handballspielen der Senioren  

der SHG Hofgeismar / Grebenstein 
 

Allgemeine Regelung für die Kreissporthalle Hofgeismar: 
 

- 2-G Regel für Besucher und allen nicht direkt am Spielbetrieb 
beteiligte Personen 
 

- 3-G Regel für am Spielbetrieb beteiligte Personen sowie Kinder und 
Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, maximal jedoch 30 Personen  

 
 
Die SHG Hofgeismar / Grebenstein hält sich zu jeder Zeit an die gesetzlichen Vorgaben 
zur Eindämmung der weltweiten Corona Pandemie. Anordnungen der Regierung sowie 
des Halleneigners werden vollumfänglich eingehalten und entsprechend umgesetzt. 
 
Das höchste Gut ist die Gesundheit aller anwesenden Personen, daher sind den 
Anordnungen der eingesetzten Ordner umgehend Folge zu leisten.  
 

- Jede Person muss beim Eintritt in die Sporthalle unaufgefordert einen gültigen 
Impf- / Genesenen- Nachweis inkl. Lichtbildausweis vorzeigen 
 

- Für eine ausreichende Frischluftzufuhr wird durch geöffnete Türen und Fenster 
vor, während und nach dem Spiel gesorgt 
 

- In allen Bereichen der Sporthalle ist darauf zu achten, dass ein Mindestmaß an 
Abstand eingehalten wird 
 

- Spieler*innen und Zuschauer*innen bleiben vor und während des Spiels strikt 
getrennt 
 

- Die maximale Besucherzahl pro Spiel beträgt 250 Personen. Somit kann danach 
eintreffenden Besuchern der Eintritt verwehrt werden. Dieses gilt auch für 
Vereinsmitglieder und Partnerkarteninhaber  
 

- Anweisungen von Offiziellen / Vereinsfunktionären sind zwingend Folge zu 
leisten. Bei Missachtung werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen 
und entsprechende Personen der Halle verweisen 

 
- Alle am Spiel beteiligten Personen werden beim Betreten der Sporthalle vom 

jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen kontrolliert  
  


